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(54) Strahleinrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Strahleinrichtung (1)
mit einem Schleuderrad (2) mit Schleuderschaufeln
(24), mit einem das Schleuderrad (2) mit Ausnahme ei-
nes Auswurfbereichs (26) umgebenden Schleuderrad-
gehäuse (20), mit einer Zuleitung (4) für ein Strahlmittel
und mit einer mit dem Schleuderrad (2) rotierenden, ra-
dial innerhalb der Schleuderschaufeln (24) angeordne-
ten Verteilerhülse (25), in die die Zuleitung (4) einmün-
det und die mit mehreren Durchbrechungen (25') aus-
geführt ist, durch die das Strahlmittel zu den Schleuder-
schaufeln (24) gelangt.

Die neue Strahleinrichtung ist dadurch gekenn-
zeichnet,

- daß die Zuführung des Strahlmittels druckluftlos ist,
- daß zwischen Verteilerhülse (25) und Schleuder-

schaufeln (24) eine verdrehfeste Leithülse (3) an-
geordnet ist,

- daß die Leithülse (3) mit wenigstens einer Durch-
brechung (32) in ihrem Umfang ausgeführt ist,
durch die das zugeführte Strahlmittel in die Zwi-
schenräume zwischen benachbarten Schleuder-
schaufeln (24) gelangt, und

- daß die Leithülse (3) mit wenigstens einer Luftein-
laßöffnung (33) in ihrem Umfang ausgeführt ist, die
in Axialrichtung gesehen außerhalb des Schleuder-
radgehäuses (20) liegt und durch die bei rotieren-
dem Schleuderrad (2) von außen her Luft in die Leit-
hülse (3) einleitbar und dem Strahlmittel zumisch-
bar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Strahl-
einrichtung für die Bearbeitung von Werkstückoberflä-
chen mittels eines körnigen Strahlmittels, mit einem
drehantreibbaren Schleuderrad mit Schleuderschau-
feln, mit einem das Schleuderrad mit Ausnahme eines
Strahlmittelauswurfbereichs umgebenden Schleuder-
radgehäuse, mit einer Zuleitung für die Zuführung des
Strahlmittels, mit einer mit dem Schleuderrad rotieren-
den, radial innerhalb der Schleuderschaufeln angeord-
neten, konzentrischen Verteilerhülse, in die die Zuführ-
leitung einmündet und die mit mehreren Durchbrechun-
gen in ihrem Umfang ausgeführt ist, durch die das zu-
geführte Strahlmittel in die Zwischenräume zwischen je
zwei benachbarten Schleuderschaufeln gelangt.
[0002] Eine Strahleinrichtung der genannten Art ist
aus dem Gebrauchsmuster DE-U1 858 683 bekannt.
Bei dieser Strahleinrichtung gelangt das Strahlmittel
durch ein Zuführrohr in Richtung zum Strahlmittel-Ein-
tritt der Strahleinrichtung. Unmittelbar vor dem Eintritt in
die Strahleinrichtung mündet die Zuleitung für das
Strahlmittel in eine Druckluft-Zuführleitung ein. Durch
die durch die Druckluft-Zuleitung zugeführt Druckluft
wird das Strahlmittel beschleunigt und durch ein nicht
rotierendes, sich verengendes Düsenrohr in Richtung
zum Zentrum des Schleuderrades befördert. Das Dü-
senrohr endet unmittelbar vor einem mit dem Schleu-
derrad rotierenden Zuteilrad, das in seinem Umfang
mehrere Durchbrechungen aufweist, die dem Durchlaß
des Strahlmittel-Luft-Gemisches in Radialrichtung nach
außen dienen. Radial außerhalb des Düsenrohrs und
des Zuteilrades ist mit geringem Abstand davon ein hül-
senartiges Gehäuse fest angeordnet. Das hülsenartige
Gehäuse besitzt in etwa deckungsgleich mit den Durch-
brechungen im Zuteilrad eine Zuteilausnehmung in sei-
nem Umfang, durch die das Strahlmittel-Luft-Gemisch
weiter radial nach außen in den Bereich des rotierenden
Schleuderrades gelangt. Weiterhin, besitzt das hülsen-
artige Gehäuse eine Abführausnehmung. Diese Abführ-
ausnehmung ist in Axialrichtung relativ zum Schleuder-
rad so versetzt, daß die Abführausnehmung in Axialrich-
tung gesehen vor dem Schleuderrad positioniert ist. Die
Abführausnehmung mündet dann in einen Zwischen-
raum, der zwischen dem Schleuderrad und einem das
Schleuderrad umgebenden Gehäuse gebildet ist. Die
Abführausnehmung dient hier dazu, einen Überschuß
von zugeführtem Strahlmittel-Luft-Gemisch abzufüh-
ren, um Verstopfungen der Strahleinrichtung durch ein
Übermaß von zugeführtem Strahlmittel auszuschlie-
ßen. Ein solches Übermaß an zugeführtem Strahlmittel
kann hier relativ leicht auftreten, da die zugeführte
Druckluft für eine wirksame Förderung von Strahlmittel
in das Zentrum des Schleuderrades sorgt, wobei zur
Vermeidung eines Strahlmittelmangels in der Praxis die
Zuführung des Strahlmittels im allgemeinen lieber et-
was höher als notwendig eingestellt wird. Dieses be-
wußte Übermaß an zugeführtem Strahlmittel ist hier, so-

fern es nicht übermäßig groß ist, nicht schädlich, da der
Überschuß an Strahlmittel, wie zuvor erläutert, durch
die Abführausnehmung schadlos, allerdings auch für
die Bearbeitung der Werkstückoberfläche nutzlos, ab-
geführt wird.
[0003] Für die vorliegende Erfindung stellt sich die
Aufgabe, eine Strahleinrichtung der eingangs genann-
ten Art zu schaffen, bei der bei vereinfachter Arbeitswei-
se eine effizientere Nutzung des eingesetzten Strahlmit-
tels erreicht wird.
[0004] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt erfindungs-
gemäß mit einer Strahleinrichtung der eingangs ge-
nannten Art, die dadurch gekennzeichnet ist,

- daß die Zuführung des Strahlmittels eine druckluft-
lose Zuführung ist,

- daß zwischen der Verteilerhülse und dem radial in-
neren Ende der Schleuderschaufeln eine verdreh-
feste Leithülse angeordnet ist,

- daß die Leithülse mit wenigstens einer Durchbre-
chung in ihrem Umfang ausgeführt ist, durch die
das zugeführte Strahlmittel nach seinem Durchtritt
durch die Durchbrechungen in der Verteilerhülse in
die Zwischenräume zwischen den je zwei benach-
barten Schleuderschaufeln (24) gelangt, und

- daß die Leithülse weiterhin mit wenigstens einer
Lufteinlaßöffnung in ihrem Umfang ausgeführt ist,
die in Axialrichtung gesehen außerhalb des Schleu-
derradgehäuses liegt und durch die bei rotierendem
Schleuderrad durch dessen Pumpwirkung Luft von
außen her in die Leithülse einleitbar und dem
Strahlmittel zumischbar ist.

[0005] Eine Vereinfachung der erfindungsgemäßen
Strahleinrichtung wird in erster Linie dadurch erreicht,
daß sie für ihren Betrieb keine Zuführung von Druckluft
benötigt, womit auch die Vorhaltung von Einrichtungen
zur Erzeugung von Druckluft am Einsatzort der Strahl-
einrichtung nicht mehr erforderlich ist. Durch den Weg-
fall der Druckluft können auch entsprechende Leitungs-
verbindungen, wie Druckluftschläuche, entfallen, wo-
durch die Handhabung der Strahleinrichtung verein-
facht wird. Eine besonders wirksame Funktion der
Strahleinrichtung wird dadurch erreicht, daß durch die
Lufteinlaßöffnung oder -öffnungen in der Leithülse Luft
in das zuströmende Strahlmittel eingeleitet und im Zen-
trum der Strahleinrichtung mit dem Strahlmittel ver-
mischt wird, wodurch ein sehr leicht und widerstands-
arm förderbares Gemisch von Luft und Strahlmittel her-
gestellt wird. Damit kann der Durchsatz an Strahlmittel
durch die Strahleinrichtung bei gleichbleibender An-
triebsleistung merklich vergrößert werden, wodurch
auch eine entsprechende Vergrößerung der Bearbei-
tungsleistung, die mit der Strahleinrichtung an einem
Werkstück erzielbar ist, bewirkt wird. Für die Zuführung
der benötigten Menge an Luft sorgt die Strahleinrich-
tung mit ihrem ohnehin vorhandenen Schleuderrad,
ohne daß die Erfordernis eines zusätzlichen Gebläses
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oder zusätzlicher Luftschaufeln besteht, so daß die
Konstruktion der Strahleinrichtung vorteilhaft einfach
bleibt.
[0006] Um in Umfangsrichtung der Leithülse betrach-
tet einen gleichmäßigen Zutritt von Luft in das Innere
der Leithülse zu gewährleisten, ist bevorzugt vorgese-
hen, daß in der Leithülse über deren Umfang verteilt
mehrere Lufteinlaßöffnungen vorgesehen sind.
[0007] In weiterer Ausgestaltung schlägt die Erfin-
dung vor, daß jede Lufteinlaßöffnung einen Querschnitt
aufweist, der klein ist gegenüber dem Querschnitt der
Durchbrechung für das Strahlmittel im Umfang der Leit-
hülse. Auf diese Weise wird eine kompakte Bauweise
gewährleistet, da für die Lufteinlaßöffnungen in Axial-
richtung der Leithülse gesehen nur ein relativ kurzer Ab-
schnitt von deren Länge benötigt wird. Dennoch ist ge-
währleistet, daß Luft ausreichend großer Menge durch
die Lufteinlaßöffnungen gelangen kann, da die Luft im
Unterschied zu einem körnigen Strahlmittel auch durch
eine oder mehrere relativ kleine Öffnungen in einer aus-
reichenden Menge hindurchströmt, wenn das Schleu-
derrad, wie üblich, mit einer relativ hohen Drehzahl ro-
tiert, die eine erhebliche Pumpwirkung, also ein entspre-
chendes Vakuum auf der inneren Seite der Leithülse er-
zeugt.
[0008] Um den Luftwiderstand für die durch die Luft-
einlaßöffnungen strömende Luft möglichst klein zu hal-
ten, wird vorgeschlagen, daß jede Lufteinlaßöffnung ei-
nen runden Querschnitt mit ausgerundetem vorderem
und hinterem Ende aufweist.
[0009] Für die im Umfang der Leithülse angebrachte
Durchbrechung, durch die das Strahlmittel-Luft-Ge-
misch in Radialrichtung von innen nach außen gefördert
wird, ist bevorzugt vorgesehen, daß diese ein Fenster
mit im wesentlichen rechtwinkligen Ecken ist, das sich
in Umfangsrichtung der Leithülse über einen Winkel
zwischen etwa 30° und 60° erstreckt. Durch Verände-
rung und geeignete Festlegung des genannten Winkels
läßt sich die Durchsatzmenge an Strahlmittel-Luft-Ge-
misch beeinflussen. Durch einen relativ einfachen Aus-
tausch der Leithülse gegen eine solche mit einem an-
deren Winkel des Fensters läßt sich die Charakteristik
der Strahleinrichtung in gewünschter Weise und be-
darfsgerecht verändern und festlegen.
[0010] In weiterer Ausgestaltung ist bevorzugt vorge-
sehen, daß das Schleuderradgehäuse mit Abstand von
einem Außengehäuse umgeben ist, das mit Ausnahme
einer Öffnung für den Strahlmittelauswurfbereich des
Schleuderradgehäuses geschlossen ist, wobei durch
einen Spaltraum zwischen Schleuderradgehäuse und
Außengehäuse Luft, vorzugsweise aus einem Bereich
neben dem Strahlmittelauswurfbereich, zur Leithülse
führbar ist. Bei dieser Ausgestaltung der Strahleinrich-
tung wird vorteilhaft die dem Strahlmittel zuzumischen-
de Luft aus einem Bereich nahe dem Strahlmittelaus-
wurfbereich abgezogen, wodurch mit Vorteil ein gewis-
ser Abzug von erzeugtem Staub aus von einer Werk-
stückoberfläche abgetragenem Material erfolgt. Damit

wird eine sauberere Arbeitsweise der Strahleinrichtung
im Vergleich zu gängigen Einrichtungen erzielt.
[0011] Um eine übersichtliche Anordnung der Einzel-
teile der Strahleinrichtung zu erzielen und um bei Bedarf
mit möglichst geringen Demontagearbeiten in das Inne-
re der Strahleinrichtung gelangen zu können, ist bevor-
zugt vorgesehen, daß das Schleuderrad und die Vertei-
lerhülse durch einen außen an das Außengehäuse an-
geflanschten Motor antreibbar sind, wobei der Motor an
einer Stirnwand des Außengehäuses angeordnet ist,
wobei die Zuleitung für das Strahlmittel in der entgegen-
gesetzten, anderen Stirnwand des Außengehäuses
liegt und wobei die Zuleitung als Rohr mit einem Rohr-
flansch ausgebildet und lösbar mit der zugehörigen
Stirnwand verbunden ist.
[0012] Weiter schlägt die Erfindung vor, daß das die
Zuleitung bildende Rohr in einem Bogen zwischen etwa
30° und 60° gekrümmt von oben kommend in das Au-
ßengehäuse verläuft und im wesentlichen in Axialrich-
tung weisend im oder nahe dem Anfangsbereich der
Verteilerhülse endet. Für die Zuführung des Strahlmit-
tels durch die Zuleitung kann so die Schwerkraftwirkung
ausgenutzt werden, was besondere Fördereinrichtun-
gen auf der Seite der Zuleitung entbehrlich macht.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vor-
gesehen, daß der der Verteilerhülse zugewandte End-
bereich der Zuleitung mit einer Stufe ausgebildet ist, wo-
bei ein oberer Teil des Endbereichs kürzer und ein un-
terer Teil des Endbereichs länger ausgebildet ist. Mit
dieser Ausgestaltung des Endbereichs der Zuleitung
wird insbesondere erreicht, daß zugeführtes Strahlmit-
tel nicht in den Spaltbereich zwischen dem Schleuder-
radgehäuse und dem Außengehäuse fällt, so daß hier-
durch möglicherweise entstehende Funktionsstörun-
gen von vornherein ausgeschlossen werden. Gleichzei-
tig ist aber von der Oberseite des Endbereichs der Zu-
leitung her der Zutritt von Luft durch die Lufteinlaßöff-
nungen in der Leithülse problemlos und ungehindert
möglich. Auf diese Weise wird schon am Ende der Zu-
leitung dem Strahlmittel Luft zugeführt, was den Eintritt
des Strahlmittels in das Innere der Verteilerhülse er-
leichtert und flüssiger gestaltet.
[0014] Da die Leithülse, ebenso wie die Verteilerhülse
und die Schleuderschaufeln des Schleuderrades im Be-
trieb einem Verschleiß unterliegt, ist zwecks einer ein-
fachen Austauschbarkeit der Leithülse vorgesehen,
daß diese an ihrem zuleitungsseitigem Stirnende mit ei-
nem Montageflansch ausgebildet ist, der lösbar mit dem
Außengehäuse verbunden ist.
[0015] Um auch bei einem intensiven Einsatz und bei
starker Beaufschlagung durch das Strahlmittel eine gu-
te Standzeit der Leithülse zu erzielen, besteht diese be-
vorzugt aus zwei miteinander verbundenen Teilen, näm-
lich aus einem hohlzylindrischen Hülsenteil aus einem
abriebfesten Material und aus einem damit verbunde-
nen Flanschteil aus einem weniger abriebfesten, leich-
ter bearbeitbaren Material. Vorteilhaft wird hiermit nur
für den tatsächlich von dem Strahlmittel beanspruchten
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hohlzylindrischen Hülsenteil das abriebfeste, wesent-
lich teurere Material eingesetzt, während für den vom
Strahlmittel nicht beanspruchten Teil der Leithülse ein
weniger abriebfestes, leichter bearbeitbares und außer-
dem preisgünstigeres Material eingesetzt wird.
[0016] Schließlich ist noch bevorzugt vorgesehen,
daß die Leithülse oder gegebenenfalls zumindest deren
Hülsenteil aus einem Sintermetall oder aus Keramik be-
steht. Diese Materialien sind besonders abriebfest und
damit besonders gut für die stark beanspruchte Leithül-
se oder deren hohlzylindrischen Hülsenteil geeignet.
[0017] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im
folgenden anhand einer Zeichnung erläutert. Die Figu-
ren der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine Strahleinrichtung im Vertikalschnitt
und

Figur 2 eine Leithülse als Teil der Strahleinrichtung
aus Figur 1, ebenfalls im Vertikalschnitt, in
vergrößerter Darstellung.

[0018] Figur 1 der Zeichnung zeigt eine Strahleinrich-
tung 1 in einem in einer vertikalen Ebene verlaufenden
Querschnitt. Die Strahleinrichtung 1 umfaßt ein Außen-
gehäuse 10, das durch zwei Stirnwände 11, 12 und eine
Umfangswand 13 gebildet ist. Im Inneren des Außen-
gehäuses 10 ist ein Schleuderradgehäuse 20 angeord-
net, in welchem ein Schleuderrad 2 untergebracht ist.
Das Schleuderrad 2 ist durch einen in Figur 1 rechts nur
zu einem kleinen Teil sichtbaren Antriebsmotor 27 über
eine Antriebswelle 28 um eine Drehachse 29 drehan-
treibbar. Der Motor 27 ist mittels eines Motorflansches
27' lösbar mit der übrigen Strahleinrichtung 1 verbun-
den.
[0019] Das Schleuderradgehäuse 20 besitzt zwei
Stirnwände 21, 22 und eine Umfangswand 23. Nach un-
ten hin ist das Schleuderradgehäuse 20 offen und bildet
dort einen Strahlmittelauswurfbereich 26. Mit seinem
unteren Teil ragt das Schleuderradgehäuse 20 durch ei-
ne Durchbrechung 16 in einer Bodenplatte 14, die einen
Teil des Außengehäuses 10 bildet. Den unteren Teil der
Strahleinrichtung 1 bildet eine Führungsplatte 15, die in
ihrem Zentrum deckungsgleich mit dem Strahlmittel-
auswurfbereich 26 offen ist und die der Führung der
Strahleinrichtung 1 über ein zu bearbeitendes Werk-
stück dient.
[0020] Das Schleuderrad 2 ist, wie üblich, mit aus-
wechselbaren Schleuderschaufeln 24 bestückt, die in
Radialrichtung weisend angeordnet sind. Weiterhin
trägt das Schleuderrad 2 in seinem Zentrum eine Ver-
teilerhülse 25, die in ihrem Umfang mit einer oder meh-
reren Durchbrechungen 25' zur Durchleitung von Strahl-
mittel versehen ist. Aufgrund ihrer Verbindung mit dem
Schleuderrad 2 rotiert die Verteilerhülse 25 zusammen
mit dem Schleuderrad 2 im Betrieb der Strahleinrichtung
1.
[0021] Zwischen dem Außenumfang der Verteilerhül-

se 25 und dem davon beabstandeten radial inneren En-
de 24' der Schleuderschaufeln 24 ist eine Leithülse 3
angeordnet. Die Leithülse 3 besitzt einen Flanschteil 21,
mittels dem die Leithülse 3 mit der in Figur 1 linken Stirn-
wand 11 des Außengehäuses 10 lösbar verbunden ist.
Die Leithülse 3 ist also feststehend innerhalb der Strahl-
einrichtung 1 angeordnet und rotiert nicht. Die Leithülse
3 besitzt in ihrer Wandung eine Durchbrechung 32, die
von im wesentlichen gleicher Größe ist wie die Durch-
brechungen 25' in der Verteilerhülse 25. Weiterhin be-
sitzt die Leithülse 3 in ihrer Wandung mehrere kleinere
Lufteinlaßöffnungen 33, die axial in Richtung zur linken
Stirnwand 11 hin versetzt sind, so daß sie axial außer-
halb des Bewegungsbereiches der Schleuderschaufeln
24 liegen.
[0022] Weiterhin umfaßt die Strahleinrichtung 1 eine
Zuleitung 4 für das Strahlmittel. Die Zuleitung 4 hat hier
die Form eines gekrümmten Rohrstutzens, der von
oben kommend einen Bogen von etwa 60° in die Ein-
richtung 1 hinein beschreibt. Das freie Ende der Zulei-
tung 4 ist als Anschlußflansch für eine hier nicht einge-
zeichnete Zuführleitung aus einem Strahlmittelvorrats-
behälter ausgeführt. Das innere Ende 42 der Zuleitung
4 ist mit einer Stufe 43 ausgebildet, wobei der Endbe-
reich 42 in seinem unteren Teil länger und in seinem
oberen Teil kürzer ausgeführt ist. Der untere, längere
Teil des inneren Endbereichs 42 der Zuleitung 4 ragt da-
bei in das Innere der Verteilerhülse 25.
[0023] Im Betrieb der Strahleinrichtung 1 gelangt das
Strahlmittel im Sinne des am äußeren Anschlußflansch
40 eingezeichneten Pfeils durch die Zuleitung 4 in das
Innere der Verteilerhülse 25, wobei diese Zufuhr des
Strahlmittels ohne Einsatz von Druckluft erfolgt. Das
Strahlmittel gelangt aus dem Inneren der Verteilerhülse
25 durch deren Durchbrechungen 25' und durch die
Durchbrechung 32 der Leithülse 3 in Radialrichtung
nach außen in die Zwischenräume zwischen jeweils
zwei benachbarten Schleuderschaufeln 24 des Schleu-
derrades 2. Das rotierende Schleuderrad 2 beschleu-
nigt das Strahlmittel und wirft es mit hoher Geschwin-
digkeit durch den Strahlmittelauswurfbereich 26 aus.
Danach trifft das Strahlmittel dann auf eine zu bearbei-
tende Werkstückoberfläche, beispielsweise um dort ei-
ne Oberflächenreinigung vorzunehmen.
[0024] Das rotierende Schleuderrad 2 mit seinen
Schleuderschaufeln 24 wirkt bei der dargestellten-
Strahleinrichtung 1 gleichzeitig als Radialverdichter. Die
Luft aus dem Inneren des Schleuderradgehäuses 20
wird durch die Schleuderschaufeln 24 ebenfalls be-
schleunigt und zusammen mit dem Strahlmittel durch
den Strahlmittelauswurfbereich 26 nach außen geför-
dert. Dabei entsteht im Zentrum des Schleuderrades ein
Unterdruck. Dieser sorgt dafür, daß Luft durch einen
Spaltraum 17 zwischen dem Außengehäuse 10 und
dem Schleuderradgehäuse 20 aus dem Bereich unter-
halb der Bodenplatte 14 zum Zentrum der Strahleinrich-
tung 1 strömt. Dort tritt die zuströmende Luft zunächst
durch die Lufteinlaßöffnungen 33 der Leithülse 3 hin-
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durch und strömt dann zum Teil in den Spaltraum zwi-
schen Leithülse 3 und rotierender Verteilerhülse 25 und
zum Teil in das Innere der Verteilerhülse 25. In beiden
Bereichen mischt sich die zuströmende Luft mit dem zu-
geführten Strahlmittel und sorgt so für eine leichtere Be-
weglichkeit des Strahlmittels. Hierdurch wird bei glei-
cher Antriebsleistung des Schleuderrades 2 der Durch-
satz an Strahlmittel vergröβert, wodurch eine entspre-
chende Vergrößerung der Arbeitsleistung der Strahlein-
richtung 1 an einer Werkstückoberfläche erzielt wird.
Vorteilhaft wird dafür keine Druckluftquelle und kein se-
parates oder integriertes Gebläse benötigt, was die
Strahleinrichtung 1 vorteilhaft einfach hält.
[0025] Figur 2 der Zeichnung zeigt ebenfalls im verti-
kalen Querschnitt die Leithülse 3 als Teil der Strahlein-
richtung 1 aus Figur 1. Figur 2 verdeutlicht die hohlzy-
lindrische Form der Leithülse 3. Weiterhin zeigt die Figur
2, daß bei dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel
die Leithülse 3 aus zwei Teilen besteht, nämlich einem
Hülsenteil 30 und einem Flanschteil 31. Diese beiden
Teile 30, 31 sind mittels einer Nietverbindung miteinan-
der fest verbunden. Im Hülsenteil 30 befindet sich die
Durchbrechung 32, die die Form eines relativ großen
Fensters hat und die relativ nahe am rechten Stirnende
der Leithülse 3 positioniert ist. In Richtung zum Flansch-
teil 31 hin sind in dem Hülsenteil 30 die Lufteinlaßöff-
nungen 33 angebracht. Die Lufteinlaßöffnungen 33 sind
hier mit einem runden Querschnitt sowie mit Abrundun-
gen 34 am inneren und am äußeren Ende ausgebildet,
um eine möglichst glatte Luftströmung zu erlauben. Die
Zweiteilung der Leithülse in die zwei Teil 30, 31 erlaubt
den Einsatz von speziellen Materialien für die beiden
Teile. Der Hülsenteil 30 besteht vorzugsweise aus ei-
nem besonders verschleißfesten Material, beispielswei-
se Sintermetall oder Keramik, da dieser Hülsenteil 30
stark von dem Strahlmittel beansprucht wird. Der nicht
von dem Strahlmittel beanspruchte Flanschteil 31 kann
aus einem weniger abriebfesten und dafür leichter be-
arbeitbaren Material hergestellt sein.

Patentansprüche

1. Strahleinrichtung (1) für die Bearbeitung von Werk-
stückoberflächen mittels eines körnigen Strahlmit-
tels, mit einem drehantreibbaren Schleuderrad (2)
mit Schleuderschaufeln (24), mit einem das Schleu-
derrad (2) mit Ausnahme eines Strahlmittelaus-
wurfbereichs (26) umgebenden Schleuderradge-
häuse (20), mit einer Zuleitung (4) für eine druck-
luftlose Zuführung des Strahlmittels, mit einer mit
dem Schleuderrad (2) rotierenden, radial innerhalb
der Schleuderschaufeln (24) angeordneten, kon-
zentrischen Verteilerhülse (25), in die die Zuführlei-
tung (4) einmündet und die mit mehreren Durchbre-
chungen (25') in ihrem Umfang ausgeführt ist, durch
die das zugeführte Strahlmittel in die Zwischenräu-
me zwischen je zwei benachbarten Schleuder-

schaufeln (24) gelangt,
dadurch gekennzeichnet,

- daß zwischen der Verteilerhülse (25) und dem
radial inneren Ende (24') der Schleuderschau-
feln (24) eine verdrehfeste Leithülse (3) ange-
ordnet ist,

- daß die Leithülse (3) mit wenigstens einer
Durchbrechung (32) in ihrem Umfang ausge-
führt ist, durch die das zugeführte Strahlmittel
nach seinem Durchtritt durch die Durchbre-
chungen (25') in der Verteilerhülse (25) in die
Zwischenräume zwischen den je zwei benach-
barten Schleuderschaufeln (24) gelangt, und

- daß die Leithülse (3) weiterhin mit wenigstens
einer Lufteinlaßöffnung (33) in ihrem Umfang
ausgeführt ist, die in Axialrichtung gesehen au-
ßerhalb des Schleuderradgehäuses (20) liegt
und durch die bei rotierendem Schleuderrad (2)
durch dessen Pumpwirkung Luft von außen her
in die Leithülse (3) einleitbar und dem Strahl-
mittel zumischbar ist.

2. Strahleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in der Leithülse (3) über deren
Umfang verteilt mehrere Lufteinlaßöffnungen (33)
vorgesehen sind.

3. Strahleinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß jede Lufteinlaßöffnung (33)
einen Querschnitt aufweist, der klein ist gegenüber
dem Querschnitt der Durchbrechung (32) für das
Strahlmittel im Umfang der Leithülse (3).

4. Strahleinrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß jede Lufteinlaßöffnung (33) ei-
nen runden Querschnitt mit ausgerundetem vorde-
ren und hinteren Ende (34) aufweist.

5. Strahleinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Durchbrechung (32) im Umfang der Leithülse (3)
ein Fenster mit im wesentlichen rechtwinkligen Ek-
ken ist, das sich in Umfangsrichtung der Leithülse
(3) über einen Winkel zwischen etwa 30° und 60°
erstreckt.

6. Strahleinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Schleuderradgehäuse (20) mit Abstand von einem
Außengehäuse (10) umgeben ist, das mit Ausnah-
me einer Öffnung (16) für den Strahlmittelauswurf-
bereich (26) des Schleuderradgehäuses (20) ge-
schlossen ist, wobei durch einen Spaltraum (17)
zwischen Schleuderradgehäuse (20) und Außen-
gehäuse (10) Luft, vorzugsweise aus einem Be-
reich neben dem Strahlmittelauswurfbereich (26),
zur Leithülse (3) führbar ist.
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7. Strahleinrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Schleuderrad (2) und die
Verteilerhülse (25) durch einen außen an das Au-
ßengehäuse (10) angeflanschten Motor (27) an-
treibbar sind, wobei der Motor (27) an einer Stirn-
wand (12) des Außengehäuses (10) angeordnet ist,
wobei die Zuleitung (4) in der entgegengesetzten,
anderen Stirnwand (11) des Außengehäuses (10)
liegt und wobei die Zuleitung (4) als Rohr mit einem
Rohrflansch (41) ausgebildet und lösbar mit der zu-
gehörigen Stirnwand (11) verbunden ist.

8. Strahleinrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das die Zuleitung (4) bildende
Rohr in einem Bogen zwischen etwa 30 ° und
60°gekrümmt von oben kommend in das Außenge-
häuse (10) verläuft und im wesentlichen in Axial-
richtung weisend im oder nahe dem Anfangsbe-
reich der Verteilerhülse (25) endet.

9. Strahleinrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der der Verteilerhülse (25) zu-
gewandte Endbereich (42) der Zuleitung (4) mit ei-
ner Stufe (43) ausgebildet ist, wobei ein oberer Teil
des Endbereichs (42) kürzer und ein unterer Teil
des Endbereichs (42) länger ausgebildet ist.

10. Strahleinrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis
9, dadurch gekennzeichnet, daß die Leithülse (3)
an ihrem zuleitungsseitigen Stirnende mit einem
Montageflansch (31) ausgebildet ist, der lösbar mit
dem Außengehäuse (10) verbunden ist.

11. Strahleinrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Leithülse (3) aus zwei mit-
einander verbundenen Teilen (30, 31) besteht,
nämlich aus einem hohlzylindrischen Hülsenteil
(30) aus einem abriebfesten Material und aus ei-
nem damit verbundenen Flanschteil (31) aus einem
weniger abriebfesten, leichter bearbeitbaren Mate-
rial.

12. Strahleinrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Leithülse (3) oder gegebenenfalls zumindest deren
Hülsenteil (30) aus einem Sintermetall oder aus Ke-
ramik besteht.
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